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,Dentalamalgame sind bis heute das von den gesetzlichen Krankenkassen
ubernommene Standard-Flllungsmaterial im Seitenzahnbereich. Bisher steht in der
Zahnmedizin kein alternatives Fullungsmaterial zur Verfigung, welches einen
vollstandigen Ersatz fur Dentalamalgame darstellt, da entweder die Verarbeitung
deutlich aufwandiger und fehleranfalliger ist (z.B. Komposite) oder der Indikations-

bereich eingeschrankter ist (z.B. Glasionomerzemente, Komposit-Hybride)."

Deutsche Gesellschaft fir Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Stellungnahme (Auszug), Stand Marz 2024
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S3-Leitlinie (Langfassung)

Direkte Kompositrestaurationen an
bleibenden Zdhnen im Front- und
Seitenzahnbereich

AWMF-Registernummer: 083-028

Stand: Januar 2024
Gliltig bis: Januar 2029

Federfiihrende Fachgesellschaft
Deutsche Gesellschaft fir Zahnerhaltung (DGZ)
Deutsche Gesellschaft fiir Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK)

Beteiligung weiterer AWMF-Fachgesellschaften:
Deutsche Gesellschaft fiir Kinderzahnheilkunde (DGKiZ)
Deutsche Gesellschaft fiir Parodontologie (DG PARO)
Deutsche Gesellschaft fiir Prothetische Zahnmedizin und Biomaterialien (DGPro)
Deutsches Netzwerk Evidenzbasierte Medizin e.V. (DNEbM)
Beteiligung weiterer Fachgesellschaften/ Organisati :
Arbeitsgemeinschaft fiir Oral- und Kieferchirurgie der DGZMK (AGOKi)
Bundesverband der Kinderzahnarzte (BUKiZ)
Bundesverband der Zahnarztinnen und Zahnirzte im Offentlichen Gesundheitsdienst
(B2OG)
Bundeszahnirztekammer (BZAK)
Deutsche Gesellschaft fir Umwelt-ZahnMedizin (DEGUZ)
Deutsche Gesellschaft fiir dsthetische Zahnmedizin (DGAZ)
Deutsche Gesellschaft fir Computergestiitzte Zahnheilkunde (DGCZ)
Deutsche Gesellschaft fiir Endodontologie und zahnarztliche Traumatologie (DGET)
Deutsche Gesellschaft fiir Laserzahnheilkunde (DGL)
Deutsche Gesellschaft fiir Orale Epidemiologie und Versorgungsforschung (DGoEV)
Deutsche Gesellschaft fir Praventivzahnmedizin (DGPZM)
Deutsche Gesellschaft fiir Restaurative und Regenerative Zahnerhaltung (DGR?2)
Freier Verband Deutscher Zahnarzte (FVDZ)
Kassenzahndrztliche Bundesvereinigung (KZBV)
Verband Deutscher Zertifizierter Endodontologen (VDZE)
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STELLUNGNAHME

Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft fiir Zahn- Mund- und
Kieferheilkunde (DGZMK) und der Deutschen Gesellschaft fiir
Zahnerhaltung (DGZ) zum Amalgamverbot in der EU zum 1.1.2025

Die Deutsche Gesellschaft fiir Zahn-, Mund - und Kieferheilkunde (DGZMK) und die
D he Gesellschaft fiir Zahnerhaltung (DGZ) sehen das vom EU-Parlament und Rat
beschlossene Amalgamverbot ab dem 1. Januar 2025 aufgrund seiner Kurzfristigkeit mit
Sorge. Zwar ist das mit dem Verbot verfolgte Ziel, der in der Minimata-Konvention
festgeschriebene Ausstieg aus der Quecksilberproduktion und -verarbeitung aus
Umweltschutzgriinden durchaus nachvollziehbar und begriiRenswert. Dennoch wirft der
kurzfristige  Ausstieg aufgrund aktuell fehlender Regelungen zu alternativen
Restaurationsmaterialien viele Fragen auf.

Dentalamalgame sind nicht nur eine sehr weitverbreitete, langlebige und gut untersuchte
zahnarztliche Werkstoffgruppe mit karieshemmenden Eigenschaften. Aufgrund ihrer
einfachen Anwendung und Fehlertoleranz kénnen Amalgame schnell und zu vergleichsweise
niedrigen Kosten verarbeitet werden. Daher wird die Anfertigung von Amalgamfillungen bis
heute in Deutschland als Standardversorgung durch die gesetzlichen Krankenkassen
finanziert. Zwar ist die Verwendung von Amalgam in den letzten Jahrzehnten riicklaufig, da
viele Patienten zahnfarbene Restaurationen, zum Beispiel aus dentalen Komposit-
Kunststoffen, bevorzugen. Die Verarbeitung letzterer ist jedoch deutlich aufwandiger, sodass
die Patienten den zusatzlichen Aufwand in der Regel selbst tragen missen. Daher sind
Restaurationen aus Di | | heute insb dere bei Patienten mit hohem
Kariesrisiko fiir Kavitaten aller GroRen im kaulasttragenden Bereich noch immer eine weit
verbreitete Versorgungsform. Mit dem Verbot von Dentalamalgamen in der EU ab dem
1.1.2025 stellt sich die Frage nach alternativen Rest i ialien, i dere fir
diese Indikationsbereiche.

Heute stehen in der Zahnmedizin eine Reihe von alternativen Fillungswerkstoffen zur
Verfiigung, die verschiedene Vor- und Nachteile haben und daher in unterschiedlichen
Indikationen eingesetzt werden. Hierzu zdhlen neben den bereits erwahnten Komposit-
Kunststoffen die (kunststoffmodifizierten) Glasionomerzemente, Kompomere oder

Ibstadhdsiven Komposit-Hybride. Wahrend jede dieser Materialklassen spezifische
Eigenschaften sowie Vor- und Nachteile aufweist, ist allen gemeinsam, dass keine dieser




Vereinbarung gem. § 28 Abs. 2 Satz 2 SGB V* (Mehrkosten bei Fiillungen)

zwischen

Patient/-in bzw, Zahlungspflichtige/-r

und

Zahnarztin/Zahnarzt

fur

Patient (falls abweichend vom Zahlungspflichtigen)

Leistungsbeschreibung Betrag EUR

Geschitzte Material- und Laborkosten
Abziiglich der Kosten gem. den BEMA-Pos. 13a - d
Voraussichtliche Mehrkosten

Erklarung des Versicherten

Ich bin von meiner Zahnarztin / meinem Zahnarzt tiber die nach den gesetzlichen Bestimmungen
(§ 28 Abs. 2 SGB V) und den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses ausreichende, zweck-
maRige und wirtschaftliche Versorgung mit Zahnfillungen unterrichtet worden. Ich wiinsche eine
dartiber hinausgehende Versorgung auf Grundlage der Gebuhrenordnung fiir Zahnarzte (GOZ) und
verpflichte mich, die anfallenden Mehrkosten selbst zu tragen.

Ort, Datum Ort, Datum

Unterschrift Patient/-in bzw. Zahlungspflichtige/-r Unterschrift Zahnarztin/Zahnarzt

*§ 28 Abs. 2 Satz 1- 5 Sozialgesetzbuch, fiinftes Buch (SGB V):

JDie zahnirztliche Behandlung umfasst die Tatigkeit des Zahnarztes, die zur Verhiitung, Friherkennung und Behandlung von Zahn-, Mund- und Kiefer-
krankheiten nach den Regeln der zahnarztlichen Kunst ausreichend und zweckmaRig ist; sie umfasst auch konservierend-chirurgische Leistungen
und Rontgenleistungen, die im Zusammenhang mit Zahnersatz einschlieRlich Zahnkronen und Suprakonstruktionen erbracht werden. Wahlen Versi-
cherte bei Zahnfillungen eine dariiber hinausgehende Versorgung, haben sie die Mehrkosten selbst zu tragen. In diesen Fallen ist von den Kassen die
vergleichbare preisglnstigste plastische Fllung als Sachleistung abzurechnen. In Fillen des Satzes 2 ist vor Beginn der Behandlung eine schriftliche
Vereinbarung zwischen dem Zahnarzt und dem Versicherten zu treffen. Die Mehrkostenregelung gilt nicht fir Fille, in denen intakte plastische Ful-
lungen ausgetauscht werden.”




"Wahlen Versicherte bei Zahnfullungen eine dartber hinausgehende Versorgung,
haben sie die Mehrkosten selbst zu tragen. In diesen Fallen ist von den Kassen die
vergleichbare preisglinstigste plastische Fullung als Sachleistung abzurechnen. In
Fallen des Satzes 2 ist vor Beginn der Behandlung eine schriftliche Vereinbarung
zwischen dem Zahnarzt und dem Versicherten zu treffen. Die Mehrkostenregelung

gilt nicht fr Falle, in denen intakte plastische Flllungen ausgetauscht werden."

§ 28 Abs. 2 (Auszug), Flnftes Sozialgesetzbuch (SGB V)

KN

Zahnarztekammer

Niedersachsen




Adhdsiv befestigte
Kompositrestaurationen
im Frontzahnbereich in

Mehrfarbentechnik



"Im Frontzahnbereich sind adhasiv befestigte Fullungen das Mittel
der Wahl." (I)

"Im Frontzahnbereich sind adhasiv befestigte Flllungen Gegenstand

der vertragszahnarztlichen Versorgung." (II)

(I) Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (Stand 9.03.2022, Abschnitt B.III., Ziffer 5, vierter Satz)
(IT) BEMA-Ziffer 13, Abrechnungsbestimmung Nr. 1, 2.Satz (Stand 1.01.2025)
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"Mehrfarbentechnik im Sinne einer asthetischen Optimierung ist

nicht Bestandteil der vertragszahnarztlichen Versorgung."” (I)

"Folgende Restaurationen gehen Uber die vertragszahnarztliche
Versorgung hinaus: Fullungen in Mehrfarbentechnik zur asthetischen
Optimierung, ..." (II)

(I) Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses, Abschnitt B.III., Ziffer 5, letzter Satz, Stand 9.03.2022

(IT) BEMA-Ziffer 13, Abrechnungsbestimmung Nr. 1, letzter Satz (Stand 1.01.2025)
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Schmelz-Zement-Grenze
Schmelzrisse
Entkalkungen
Abrasionen
Antibiotikaverfarbungen
MIH

Schneidekantentransparenz
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Adhdsiv befestigte
Kompositrestaurationen
im Seitenzahnbereich



"Folgende Restaurationen gehen Uber die vertrags-

zahnarztliche Versorgung hinaus: ..., von Satz 3 nicht
erfasste adhasiv  befestigte Fullungen im Seiten-

zahnbereich, ..."

BEMA-Ziffer 13, Abrechnungsbestimmung Nr. 1, letzter Satz (Stand 1.01.2025)
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Mehr Aufwand
aber:
Langjahrige Erfahrung

Bessere Haltbarkeit
Besseres Aussehen
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Begrundung:

Erhohte Schwierigkeit und erhohter Aufwand durch
unregelmafige Farbstruktur der klinischen Krone,

Anwendung der Mehrfarbentechnik notwendig
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Vergiitungsvereinbarung
gemaR § 2 Abs. 1 und 2 GOZ

zwischen

Zahlungspflichtige(r) oder deren/dessen gesetzlicher Vertreter

und

Zahnarztin/Zahnarzt

werden gemal § 2 Abs. 1 und 2 der Geblhrenordnung fiir Zahnarzte (GOZ) fir folgende Leis-
tungen die nachstehenden Gebiihren vereinbart:

%m Bezeichnung der Leistung m BbElfl;no in

Eine Erstattung der Vergiitung durch Erstattungsstellen ist méglicherweise nicht in vollem Um-
fang gewahrleistet.

Ein Abdruck dieser Vereinbarung wurde der/dem Zahlungspflichtigen oder deren/dessen gesetz-
lichem Vertreter vor der Behandlung ausgehandigt.

Datum Zahnarztin/Zahnarzt Zahlungspflichtige(r) oder deren/dessen gesetzlicher Vertreter




INFORMATIONEN AUF
DER INTERNETSEITE

Gebuhrenordnung (GOZ)

Die Gebiihrenordnung fiir Zahnérzte regelt die Vergttung von zahnérztlichen

~Leistungen. Rechtsgrundlage fUr den Erlass ist § 15 des Gesetzes Uber die Auslibung Prazisfohrung sligemein

Zahndrztinnen/Zahndrzte

. L/
und Praxisteam/ /KN
Praxis und Fachpersonal/ L]

Gebiihrenordnung (GOZ) Zahgl\iirg;?::g?g;:




	Mehrkosten-vereinbarung�Darf´s ein Bisschen mehr sein? ��Dr. Axel Wiesner
	               
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4
	               
	Adhäsiv befestigte Kompositrestaurationen �im Frontzahnbereich in Mehrfarbentechnik
	               
	               
	Foliennummer 9
	Adhäsiv befestigte Kompositrestaurationen�im Seitenzahnbereich
	               
	Foliennummer 12
	Foliennummer 13
	Foliennummer 14
	Foliennummer 15
	Informationen auf der Internetseite

